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Zur Rückkehr des Wolfes nach Deutschland 

Positionspapier des Deutschen Jagdverbandes e.V. (DJV) 

 

Der Wolf war früher in ganz Europa verbreitet. Nachdem er vom 18. bis zum 20. 

Jahrhundert in West- und Mitteleuropa aufgrund vieler Konflikte mit dem Menschen 

in vielen Gebieten durch Verfolgung ausgerottet oder auf wenige, isolierte 

Vorkommen zurück gedrängt wurde, gab es im Jahr 2000 wieder einen 

Reproduktionsnachweis von Wölfen in Deutschland (Muskauer Heide, Sachsen). 

Seitdem erschließen sich die Wölfe mit zunehmender Geschwindigkeit neue 

Lebensräume und haben sich in den Bundesländern Sachsen, Brandenburg, 

Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt fest etabliert.  

Nach letztem offiziellen Stand des Bundesamtes für Naturschutz lebten im Herbst 

2014 in Deutschland mindestens 31 Wolfsrudel, 4 Paare und 5 territoriale Einzel-

tiere sowie eine unbekannte Anzahl nicht territorialer Einzelwölfe. Für das 

Monitoring-Jahr 2013/2014 konnten über 100 Wolfswelpen in Deutschland bestätigt 

werden. Die Dynamik von Populationswachstum und -ausbreitung hat dabei in den 

ersten 15 Jahren auch sehr optimistische Erwartungen deutlich übertroffen. Aus den 

belegten Ergebnissen des Monitorings in Deutschland lässt sich kontinuierlich ein 

Zuwachs von über 30 Prozent pro Jahr ablesen. Die Wiederausbreitung ist nicht 

zuletzt ein Resultat der von den Jägern mitgetragenen Schutzbemühungen auf 

nationaler und internationaler Ebene. So galt der Wolf in der Bundesrepublik 

Deutschland seit 1987 als streng geschützte Art, während er im gleichen Jahr auf 

dem Gebiet der DDR auf jagdgesetzlicher Grundlage zum Abschuss freigegeben  

wurde. Mit der Wiedervereinigung wurde der Schutzstatus auf ganz Deutschland 

ausgeweitet und 1992 wurden Wölfe EU-weit unter den Schutz der Fauna-Flora-

Habitat-Richtlinie (FFH) gestellt (Deutschland: Anhang II und IV). 

Ziel der FFH-Richtlinie ist die Wiederherstellung bzw. Bewahrung eines günstigen 

Erhaltungs-zustandes für die in den Anhängen genannten Arten. Für die großen 

Beutegreifer in Europa sind die fachlichen Kriterien dafür in den „Leitlinien für 

Managementpläne für Großraubtiere in Europa“ (Linnell et al. 2008) aufgeführt, 

welche die EU-Kommission als nicht rechtsverbindliche Auslegungshilfe heranzieht. 
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Diese Leitlinien gehen ausschließlich von einer Bewertung des Erhaltungszustandes 

von Großraubtieren auf Populationsebene aus. Die deutsch-westpolnische 

Subpopulation lebt nach Ansicht des DJV an der Westgrenze des 

zusammenhängenden nordosteuropäisch/baltischen Wolfsvorkommens, dessen 

günstiger Erhaltungszustand bereits über Jahre nachgewiesen ist. Ein genetischer 

Austausch mit Osteuropa ist gewährleistet, was schon allein die Tatsache der 

Besiedelung Westpolens und Deutschlands aus dieser Region sowie nachgewiesene 

Zu- und Abwanderungen von Wölfen belegen. 

Daneben lassen neuere Entwicklungen erkennen, dass sich in Frankreich Tiere der 

Alpinen Wolfspopulation über die Vogesen bis ins nördliche Lothringen in 

unmittelbarer Nachbarschaft zur deutschen Grenze ausgebreitet haben. 

 

Forderung:  

 Der DJV fordert die Bundesregierung dringend auf, ihre Bemühungen zum 

Aufbau eines wissenschaftlich belastbaren Wolf-Monitorings in Abstimmung 

mit Polen fortzusetzen und mit dem Baltikum sowie mit Frankreich, der 

Schweiz, den Benelux-Staaten und Dänemark aufzunehmen, um mittelfristig 

das Ziel eines gemeinsamen, grenzüberschreitenden Managements zu 

erreichen. Das Monitoring einer grenzüberschreitenden Wolfspopulation darf 

nicht an Ländergrenzen oder bürokratischen Hürden scheitern. Insbesondere 

müssen Monitoring-Methoden international abgestimmt werden. 

 Die bereits vorhandenen und künftig zu erwartenden Ergebnisse der 

zahlreichen Genproben sind in regelmäßigen Abständen zu veröffentlichen 

und gemäß dem Umweltinformationsgesetz (UIG) jedermann zugänglich zu 

machen. 

 Der Schwerpunkt genetischer Untersuchungen ist auf die Zusammenhänge 

des deutschen Wolfsvorkommens zu denen in den Nachbarländern zu legen. 

 Der DJV fordert von den Entscheidungsträgern eine Klarstellung, dass gemäß 

den Kriterien der „Large Carnivore Initiative for Europe“ (LCIE) die 

Bezugsgrößen für den Erhaltungszustand einer Art immer für eine gesamte 

Population gelten und nicht etwa für Vorkommen innerhalb politisch 

begrenzter Gebiete.  

Umfassendes Wildtiermanagement gefordert 

Der Wolf ist in Deutschland wieder großflächig anwesend. Als Großraubtier steht er 

damit in zahlreichen Beziehungen zu anderen Tierarten und zum Menschen. Im 

Rahmen eines ganzheitlichen Wildtiermanagements sind neben den Beständen 

seiner klassischen Beutetiere auch andere Wild- und Nutztierarten zu 
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berücksichtigen, aus denen sich z.B. Hegeverpflichtungen oder Artenschutz-

maßnahmen für die Jägerschaft ergeben. Dies gilt insbesondere für Wildtierarten, 

die im Gegensatz zum Wolf keinen positiven Populationstrend aufweisen. 

Grundsätzlich darf keine Art gegen eine andere aufgewogen werden, Artenschutz ist 

nicht teilbar! 

Verantwortungsvolles Wildtiermanagement verlangt eine gleichrangige 

Berücksichtigung der in einem Lebensraum vorkommenden Wildtierarten. Die 

Eingrenzung z.B. des Rotwildes auf behördlich ausgewiesene 

Bewirtschaftungsgebiete in einigen Bundesländern ist mit der Forderung nach der 

flächendeckenden Ausbreitung des Wolfes nicht vereinbar. 

Forderung:  

 Die derzeit in Deutschland noch bestehenden Rotwildbewirtschaftungsgebiete 

sind aufzulösen.  

 Das Muffelwild verdient ein Schutz- und Erhaltungskonzept. Es ist eine in 

Deutschland seit langem heimische Art, deren genetisch wertvolle Bestände 

heute in Mitteleuropa leben und die in ihren ursprünglichen 

Insellebensräumen hochgradig gefährdet sind. 

Aus Sicht der Jägerschaft sind folgende Fragen zu klären:  

 Wie entwickeln sich Wolf-Beutetier-Beziehungen in der Kulturlandschaft? 

 Welchen Einfluss hat der Wolf bereits heute und langfristig bei 

flächendeckender Präsenz auf unsere Tierarten?  

 Welche sofortigen Schutz- und Hegemaßnahmen sind bei drohendem 

Artenverlust einzuleiten?  

 Welche jagdpraktischen Auswirkungen hat die Anwesenheit des Wolfes (u.a. 

auf das Verhalten des Schalenwildes, die Wildschadensentwicklung in Wald 

und Feld, die Gefährdung von Hunden im jagdlichen Einsatz)?  

 Was sind geeignete nachhaltige Vergrämungsmöglichkeiten gegen den Wolf, 

die ohne bürokratischen Aufwand anzuwenden sind? 

Die Jägerschaft ist bereit, die Durchführung geeigneter Forschungsprojekte zu 

unterstützen. 

Transparenz im Umgang mit Monitoring-Daten 

Jäger übernehmen Verantwortung, indem sie sich – zum Teil sogar auf vertraglicher 

Basis - aktiv in das Monitoring der Bundesländer einbringen und Daten über 

Hinweise auf Wolfsvorkommen zuliefern (u.a. Bilder aus Fotofallen, 
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Spurenprotokolle, Losungsfunde, Rissbegutachtungen). Die Jäger fordern im 

Gegenzug aber auch die dauerhafte Einbindung bei der Bewertung der 

wissenschaftlichen Ergebnisse für die Praxis.  

Über die jährlichen Monitoring-Berichte der Länder zum Wolf ist der Austausch mit 

allen Betroffenen zu fördern. Die zusammengefassten Ergebnisse des Monitorings 

sind auch auf Bundesebene zeitnah in Form eines anschaulichen Berichtes zur 

Verfügung zu stellen und entsprechend zu kommunizieren. Von daher begrüßt der 

DJV die Ankündigung des BMUB eine bundesweite Beratungs- und 

Dokumentationsstelle zum Wolf einzurichten. Dies setzt insgesamt gegenseitige 

Akzeptanz, Ehrlichkeit und Offenheit zwischen allen Beteiligten voraus.  

Forderung:  

 Es ist ein solides, nationales wie grenzüberschreitendes Monitoring aus- bzw. 

aufzubauen. Dazu sind Systeme für den Wolfsnachweis zu entwickeln, bei 

denen insbesondere die Wiedererkennung weiblicher Tiere erhöht wird (z.B. 

durch Welpenfang und Markierung). 

 Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Anzahl „erfahrener Personen“ 

entsprechend dem Populationswachstum der Wölfe erhöht wird.  

 Die Benennungskriterien für „erfahrene Personen“ sind neu zu überarbeiten. 

Die Schulung zum Wolfsberater/Wildtierbeauftragten soll zur Erfüllung von 

Aufgaben aus den Managementplänen befähigen. Aus diesem Personenkreis 

sind dann zunehmend auch engagierte Jäger als „erfahrene Personen“ zu 

benennen. 

 In den Ländern sind einheitliche und effektive Strukturen zur Umsetzung von 

Managementplänen anzustreben. 

 In Bezug auf Wahrnehmung und Akzeptanz der bundesweiten Beratungs- und 

Dokumentationsstelle sind Wissenschaft, Naturschutz, Nutztierhaltung, 

Grundeigentümer und Jägerschaft gleichberechtigt einzubinden. 

 Das BMUB wird aufgefordert bis 2017 einen nationalen Managementplan für 

den Wolf zu entwickeln und diesen mit den betreffenden Nachbarstaaten 

abzustimmen. 

 

Aufklärung durch intensive Öffentlichkeitsarbeit 

Die Ausbreitung des Wolfes in Deutschland verläuft derzeit nicht ohne Konflikte. 

Diese Entwicklung wird sich weiter verschärfen.  

Der DJV plädiert daher für eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, die eine Akzeptanz 

des Wolfes langfristig erhalten kann. Das heißt, die Bevölkerung muss sachliche 
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Informationen und unbürokratische Hilfestellungen zum Umgang mit dem Wolf 

erhalten. Dies ist umso wichtiger, da vermehrt Jungwölfe mit geringer Scheu 

auftreten. Wer es mit dem Wolf ernst meint, muss bei Auftreten von wirklichen 

Problemen auch konsequent handeln und informieren! Ansonsten wird die 

Akzeptanz für den Wolf in der Bevölkerung unnötig aufs Spiel gesetzt. Insgesamt 

darf der Wolf weder verharmlost, noch verteufelt werden. 

Forderung:  

 Es sind praktikable Leitlinien und Handlungsanweisungen für wesentliche 

Szenarien im Umgang mit Wölfen zu entwickeln und zu kommunizieren.  

 Auch das in letzter Konsequenz notwendig werdende Töten 

verhaltensauffälliger Tiere auch aus Gründen der öffentlichen Sicherheit darf 

nicht tabuisiert werden. Gleiches gilt für Wölfe mit auf Menschen 

übertragbaren Krankheiten wie die Tollwut. 

 

Wie geht es weiter? 

Die Einstufung des Wolfes im Jahr 1992 in den Anhang IV der FFH-Richtlinie 

entstammt einer Zeit, als dieser über 130 Jahre auf heutigem deutschem Territorium 

nicht mehr regelmäßig vorkam. Die aktuelle Populationsentwicklung des Wolfes 

stellt eine Herausforderung für alle Beteiligten dar. Im Umgang mit dem Wolf sind 

auch die seit langem bekannten Erfahrungen der Länder zu nutzen, in denen der Wolf 

nie ausgestorben war.  

So sollten zur Erhaltung der Akzeptanz in Deutschland künftig die schon bestehenden 

Regelungen des Artikels 16 FFH-Richtlinie konsequent zur Anwendung kommen. 

Dabei sind unter Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes des Wolfes 

bedeutende, zum Erhalt der Landschaft erforderliche Bewirtschaftungsformen, wie 

die Weidewirtschaft im Alpenraum und die Deichbeweidung von Schafen vorrangig 

zu bewerten.  

Forderung: 

 Die Verantwortlichen von Bund und Ländern werden aufgefordert, sich schon 

jetzt damit auseinanderzusetzen, wie die zunehmende Wolfspopulation 

künftig auf einem stabilen, den Lebensraumbedingungen angepassten Niveau 

gehalten werden kann.  

 Der Wolf ist baldmöglichst, sinnvollerweise bereits im Rahmen des laufenden 

Fitness-Checks der FFH-Richtlinie, aus dem Anhang IV in den Anhang V zu 

überführen.  
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